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Regeste

Schulhauszuteilung | Verzicht auf eine mündliche Befragung des Sohns des
Beschwerdeführers (E. 3). Der hier interessierende Schulweg zwischen dem Wohnort des
Beschwerdeführers und dem Primarschulhaus G in der gleichnamigen Ortschaft beträgt je
nach Wegvariante zwischen 1,9 und 2,1 km und weist kaum Steigungen auf. Er ist einer
durchschnittlichen Mittelstufenschülerin bzw. einem durchschnittlichen Mittelstufenschüler
im Alter von H von der Distanz her ohne Weiteres zumutbar. Gleiches gilt hinsichtlich der
Gefährlichkeit (E. 6.3). Auch die seitens des Beschwerdeführers vorgebrachten Gründe in
der Person seines Sohns lassen den streitgegenständlichen Schulweg nicht als unzumutbar
erscheinen (E. 6.5). Blosse Wünsche und Ängste der Schülerinnen und Schüler oder Eltern
im Hinblick auf die Zuteilung sind kein massgebliches Kriterium bzw. nicht
ausschlaggebend, und es ist infolgedessen nicht zu beanstanden, dass die
Beschwerdegegnerin diesen vorliegend nicht entsprach, zumal sie ihrerseits gewichtige
sachliche Gründe für die gewählte Zuteilung hatte; die Schulhauszuteilung ist somit nicht
rechtsverletzend (E. 6.6). Abweisung.

Erwägungen

E. 4
Vor Verwaltungsgericht können gemäss § 50 Abs. 1 in Verbindung mit § 20 lit. a und lit. b
VRG nur Rechtsverletzungen sowie die unrichtige Feststellung des Sachverhalts gerügt
werden; die Rüge der Unangemessenheit ist grundsätzlich ausgeschlossen (§ 50 Abs. 2
VRG). In Ermessensentscheide kann das Verwaltungsgericht deshalb nur eingreifen, wenn
ein qualifizierter Ermessensfehler vorliegt, der Entscheid sich insbesondere von
sachfremden Motiven leiten lässt (vgl. Marco Donatsch, in: Alain Griffel [Hrsg.],
Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich [VRG], 3. A., Zürich
etc. 2014 [Kommentar VRG], § 50 N. 25 ff.).

E. 5.1
Nach Art. 19 und Art. 62 Abs. 2 BV sorgen die Kantone für einen ausreichenden
Grundschulunterricht, der allen Kindern offensteht. Aus der Garantie eines ausreichenden
Unterrichts ergibt sich unter anderem auch ein verfassungsmässiger Anspruch auf einen
zumutbaren Schulweg (BGE 140 I 153 E. 2.3.3; BGr, 1. Juni 2023, 2C_780/2022, E. 4.1,
und 30. April 2019, 2C_1143/2018, E. 2.2; VGr, 8. Februar 2023, VB.2022.00545, E. 2.1
mit Hinweisen, und 13. Oktober 2022, VB.2022.00500, E. 3.1 [alles auch zum Folgenden]).
Gemäss Lehre und Rechtsprechung richtet sich die Zumutbarkeit eines Schulwegs nach den
konkreten Umständen im Einzelfall. Massgeblich sind – wie dargelegt – die Länge des
Schulwegs und die zu überwindende Höhendifferenz, die Beschaffenheit des Wegs und die



damit verbundenen Gefahren sowie das Alter und die Konstitution des betroffenen Kindes
(siehe BGr, 27. März 2008, 2C_495/2007, E. 2.2, und 25. Juli 2005, 2P.101/2005, E. 5.1
mit Hinweis; Plotke, S. 226 ff.).

E. 5.2
In diesem Sinn ist im Kanton Zürich gemäss § 25 Abs. 1 Satz 1 der Volksschulverordnung
vom 28. Juni 2006 (VSV, LS 412.101) bei der Zuteilung von Schülerinnen und Schülern zu
den Schulhäusern insbesondere auf die Länge und Gefährlichkeit des Schulwegs zu achten.
Als weiteres massgebliches Zuteilungskriterium nennt § 25 Abs. 1 VSV das Interesse an
einer ausgewogenen Zusammensetzung der Klassen (Satz 1); berücksichtigt werden
namentlich die Leistungsfähigkeit und die soziale und sprachliche Herkunft der
Schülerinnen und Schüler sowie die Verteilung der Geschlechter (Satz 2). Zudem ist die
jeweils zulässige Klassengrösse zu beachten, die auf der Primarstufe 25 Schülerinnen und
Schüler in einklassigen Klassen und 21 Schülerinnen und Schüler in mehrklassigen Klassen
beträgt (§ 21 Abs. 1 lit. b VSV). Der Zuteilungsentscheid obliegt der Schulpflege (§ 42
Abs. 3 Ziff. 6 VSG). Ihr kommt bei der Zuweisung der Schülerinnen und Schüler zu den
Schulen und Klassen ein gewisser Ermessensspielraum zu, wobei das Ermessen
pflichtgemäss auszuüben ist und sich an vorgenannten Kriterien zu orientieren hat (VGr,
21. November 2018, VB.2018.00430, E. 3.2, und 29. April 2015, VB.2015.00103, E. 2
Abs. 2).

E. 6.1
Die Beschwerdegegnerin begründet die angefochtene Schulzuteilung damit, dass die
frühere Klasse von H habe aufgelöst werden müssen und die für die Weiterbeschulung von
ihm und den anderen fünf betroffenen Kindern gewählte Lösung (Zuteilung aller Kinder
zum Schulhaus G) als die für alle Beteiligten beste eingestuft worden sei. Es seien
verschiedene Varianten zur Debatte gestanden, bis hin zur Bildung einer zusätzlichen
6. Klasse. Mit der Zuteilung aller Kinder der 5. Klasse der Lehrperson D ins
Primarschulhaus G werde die Klasse nicht auseinandergerissen – worum die Eltern von drei
der sechs Kinder im Vorfeld explizit ersucht hatten – und seien die drei 6. Klassen der
Primarschule C gleichmässig gefüllt (G: mehr als 17 Schülerinnen und Schüler in einer
mehrklassigen Klasse, E: mehr als 24 Schülerinnen und Schüler in einer mehrklassigen
Klasse und I: mehr als 24 Schülerinnen und Schüler in einer einklassigen Klasse). Eine
Überprüfung habe ausserdem ergeben, dass alle künftigen Schulwege der betroffenen
Kinder ins Schulhaus G im zumutbaren Bereich gemäss Praxis und Schulrecht lägen und
mit dem Fahrrad gut zu absolvieren seien; fünf der sechs Kinder könnten den Weg nach G
gemeinsam zurücklegen, ein Kind wohne in J. Dieses Vorgehen ist sachlich gerechtfertigt
und nicht zu beanstanden, zumal es sich bei dem hier betrachteten um das letzte Schuljahr
der Schülerinnen und Schüler vor ihrem Übertritt in die Sekundarstufe handelt. Dem hält
der Beschwerdeführer auch nichts entgegen. Er macht allerdings geltend, das
Zuteilungskriterium der Zumutbarkeit des Schulwegs, welches die Beschwerdegegnerin bei
allen betroffenen Kindern (ebenfalls) als erfüllt ansieht, sei im Fall seines Sohns missachtet
worden. So habe die Beschwerdegegnerin mit der strittigen Zuteilung seines Sohns zum
Primarschulhaus G vielmehr ihr eigenes Schulwegreglement missachtet bzw. gegen dieses
verstossen, da der von seinem Sohn zurückzulegende Schulweg je nach Wegvariante
zwischen 1,9 km und 2,1 km betrage und das Reglement vorsehe, dass nur Wege bis 1,5 km
zumutbar seien. Sowohl die Beschwerdegegnerin wie auch die Vorinstanz hätten zudem
unberücksichtigt gelassen, dass seinem Sohn der Schulweg vom und ins Schulhaus G aus



personenbezogenen Gründen nicht zugemutet werden könne. So benötige H aufgrund
gesundheitlicher Probleme für den Schulweg zu Fuss 35 bis 40 Minuten bei einer
Gehgeschwindigkeit von 3,0 bis 3,5 km/h und müsse er dafür weitere gesundheitliche
Probleme und unzumutbare Schmerzen ("erhebliche Beschwerden in den Füssen, den
Knien, der Hüfte und im Nacken") in Kauf nehmen. Das Zurücklegen des Schulwegs mit
dem Fahrrad sei ihm wegen mangelhafter "Fahrradkünste", Schmerzen beim
"Pedalen-Treten", des Unvermögens "einschränkungsfrei über die Schulter [zu] blicken"
und seiner Furcht vor Stürzen nicht möglich.

E. 6.2
Zur Frage der Zumutbarkeit eines Schulwegs besteht eine reichhaltige Gerichtspraxis (vgl.
dazu ausführlich Sonja Güntert, Anspruch auf Grundschulunterricht nach Art. 19 BV,
Zürich 2024, Rz. 640 ff. mit Hinweisen): Für einen Schulweg auf Kindergartenstufe werden
Fussmärsche von 30 Minuten Länge als zumutbar erachtet, sofern keine erschwerenden
Momente vorliegen (vgl. BGr, 27. März 2008, 2C_495/2007, E. 2.3 – 25. Juli 2005,
2P.101/2005, E. 5.2.2 – 14. Oktober 2004, 2P.101/2004, E. 4.4; Johann-Christoph Rudin,
§ 11: Einsprache Schulhaus- und Klassenzuteilung, in: Philipp Egli/Hans-Jakob
Mosimann/Sabine Steiger-Sackmann [Hrsg.], Kommentierte Mustereingaben im
Verwaltungsrecht, Band V, Zürich 2020, S. 123 ff., N. 18). Älteren Schülerinnen und
Schülern wird entsprechend mehr zugemutet. So ging das Bundesgericht in der
Vergangenheit etwa davon aus, dass ein Schulweg von 40 Minuten Länge für eine 7 ½
Jahre alte Schülerin bzw. eine Erstklässlerin gerade noch zumutbar sei (BGr, 11. Juni 2019,
2C_191/2019, E. 3.2 mit Hinweisen, und 16. März 2017, 2C_1063/2015, E. 5.3 mit
Hinweis; siehe ferner BGr, 12. Februar 2016, 2C_414/2015, E. 4.4.4) sowie dass
Schülerinnen und Schüler im Alter von 13 bis 16 Jahren einen Schulweg gleicher Dauer
und einer Distanz von 8 km mit dem Fahrrad zurücklegen könnten (BGr, 14. Oktober 2004,
2P.101/2004, E. 4; siehe dazu auch BFU, Fachdokumentation 2.365 "Schulweg", Bern
2022, Ziff. 3). Das Verwaltungsgericht wiederum stufte jüngst den Schulweg einer
Viertklässlerin von rund 1,6 km Länge (zuzüglich rund 117 m Höhendifferenz) als
zumutbar ein (VGr, 8. Februar 2023, VB.2022.00545, E. 3) sowie den mit dem Fahrrad
zurückgelegten Schulweg einer Viert- bzw. Fünftklässlerin von knapp 2,5 km Länge
(zuzüglich 120 m Höhendifferenz), für den das Mädchen ca. sechs bis sieben Minuten
(Hinweg) bzw. ca. 30 Minuten (Rückweg) benötigte (VGr, 1. September 2020,
VB.2020.00134, E. 3). Wie die vorstehenden Beispiele zeigen, verlängert sich der
zumutbare Schulweg mit der Benützung eines Fahrrads (bzw. eines Kickboards oder
Ähnlichem) praxisgemäss um mehrere Kilometer (Sandor Horváth, Der
verfassungsmässige Anspruch auf einen zumutbaren Schulweg, ZBl 108/2007, S. 633 ff.,
641; Plotke, S. 227; siehe auch BGr, 1. Juni 2023, 2C_780/2022, E. 4.4.1, wo das
Bundesgericht erwog, dass es einem 9 ½ Jahre alten Schüler zumutbar sei, zur
Fortbewegung ein Kickboard oder Ähnliches zu verwenden, wodurch der Schulweg
verkürzt und die Mittagspause verlängert würde). Da mit der Zunahme der
Fortbewegungsgeschwindigkeit jedoch auch das Risiko schwerer Verletzungen steigt und
die Teilnahme am Strassenverkehr mit einem Fahrrad nochmals höhere Anforderungen an
die Konzentrationsfähigkeit und Aufmerksamkeit der Kinder stellt, kann die konkrete
Verkehrssituation bzw. die Gefahrenlage die zumutbare Distanz unter Umständen wieder
erheblich relativieren. Jüngeren Kindern ist die Bewältigung des Schulwegs mit dem
Fahrrad zudem in der Regel nicht zumutbar. Als massgeblicher Zeitpunkt, ab dem ein
Schulweg mit dem Fahrrad zurückgelegt werden kann, ist im Allgemeinen auf die



Absolvierung der Fahrradprüfung bzw. die Bescheinigung der Fahrradreife des jeweiligen
Kindes abzustellen (Horváth, S. 661; vgl. auch VGr St. Gallen, 12. Februar 2008, B
2007/200, E. 3.2, wonach jedenfalls die Altersgrenze des Strassenverkehrsrechts nicht
massgebend sei).

E. 6.3
Der hier interessierende Schulweg zwischen dem Wohnort des Beschwerdeführers in C und
dem Primarschulhaus G in der gleichnamigen Ortschaft beträgt je nach Wegvariante
zwischen 1,9 und 2,1 km und weist kaum Steigungen auf. Bei Annahme durchschnittlicher
Gehgeschwindigkeiten von 4 bis 4,5 km/h bei Schülerinnen und Schülern der Mittelstufe
(vierte bis sechste Klasse), wovon das Verwaltungsgericht üblicherweise ausgeht (VGr,
25. November 2021, VB.2021.00543, E. 6.5.2 – 21. November 2018, VB.2018.00430,
E. 5.1.1 – 29. August 2017, VB.2017.00044, E. 3.3.3 – 21. Dezember 2011,
VB.2011.00395, E. 7.2; BGr, 30. April 2019, 2C_1143/2018, E. 2.4.3, und 22. Februar
2018, 2C_838/2017, E. 3, welche Fälle allerdings jeweils Schülerinnen bzw. Schüler der
Unterstufe betrafen), sowie einer Fahrgeschwindigkeit von 12 km/h gemäss
bundesgerichtlicher Rechtsprechung bei Nutzung des Fahrrads braucht ein Kind im Alter
des Sohns des Beschwerdeführers für diese Strecke zu Fuss durchschnittlich zwischen 25
und 32 Minuten und bei Nutzung des Fahrrads 8 bis maximal 11 Minuten. Einer
durchschnittlichen Mittelstufenschülerin bzw. einem durchschnittlichen Mittelstufenschüler
im Alter von H ist der Schulweg von der Distanz her demnach ohne Weiteres zumutbar.
Gleiches gilt hinsichtlich der Gefährlichkeit. Die Vorinstanz geht diesbezüglich zu Recht
davon aus, dass der Weg ungeachtet der gewählten Fortbewegungsart als sehr sicher
einzustufen ist. Der Fussweg führt praktisch ausschliesslich über Feldwege durch die
Landwirtschaftszone. Mit dem Fahrrad kann H einen Grossteil der Strecke auf einem
separaten Radweg zurücklegen, der ausserorts durch einen Grasstreifen bzw. – ab
Signalisation einer Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h für den Strassenverkehr – durch
grössere Grünflächen von der Hauptstrasse abgetrennt ist (Rad-Gehweg mit eigenem
Trassee). Die einzige heiklere Stelle, die auch vom Beschwerdeführer angesprochen wird,
befindet sich in unmittelbarer Nähe der Familienwohnung. H muss dort im Innerortsbereich
(signalisierte Höchstgeschwindigkeit 50 km/h) die L-Strasse überqueren. Die Strasse ist
jedoch beidseitig von Trottoirs und Radstreifen gesäumt und weist an der fraglichen Stelle
einen gekennzeichneten Fussgängerstreifen mit einem separaten Radüberweg auf. Entgegen
der Beschwerde braucht der Kreisverkehr L-Strasse/G-Strasse mit dem Fahrrad nicht
befahren zu werden (vgl. zum Ganzen <https://geo.zh.ch/maps>).

E. 6.4
Dem Einwand des Beschwerdeführers, in Anwendung des Schulwegreglements der
Beschwerdegegnerin hätte die Zumutbarkeit des Schulwegs seines Sohns verneint werden
müssen, lässt sich nicht folgen. Wohl wird in dem vom Beschwerdeführer angerufenen
Reglement Schulweg der Primarschule C vom 28. September 2020 die allgemeine Aussage
getroffen, dass "Wege bis 30 Minuten, die viermal pro Tag zurückzulegen sind und Wege
bis 1,5 km […] in der Regel als zumutbar" gelten, es versteht sich indes von selbst, dass
damit nicht eine für alle Kinder der Primarschulstufe von der ersten bis zur sechsten Klasse
massgebliche fixe obere Zumutbarkeitsschwelle eingeführt werden sollte. Dies zeigt nur
schon die gewählte Formulierung "in der Regel als zumutbar" sowie der Umstand, dass im
Reglement einleitend (mit der Rechtsprechung) betont wird, dass sich die Zumutbarkeit
eines Schulwegs immer nach den Gesamtumständen im konkreten Einzelfall richte. Die



Beschwerdegegnerin wollte mit der zitierten Bestimmung offenkundig bloss auf die
einleitend (E. 6.2) wiedergegebene herrschende Rechtsprechung und Lehre hinweisen,
wonach jedenfalls ab dem Eintritt in die erste Klasse der Primarstufe, wo üblicherweise von
Gehgeschwindigkeit der Schülerinnen und Schüler von 3 bis 3,5 km/h ausgegangen wird
(vgl. VGr, 28. September 2023, VB.2023.00441, E. 6.3 mit Hinweisen), Schulwege bis
30 Minuten bzw. 1,5 km Länge im Allgemeinen als zumutbar eingestuft werden. Der
Beschwerdeführer bringt auch nicht vor, dass die Beschwerdegegnerin in gleichgelagerten
Fällen einen wesentlich günstigeren Massstab als im Fall seines Sohns angelegt hätte.

E. 6.5.1
Zu prüfen bleibt, ob die seitens des Beschwerdeführers vorgebrachten Gründe in der Person
seines Sohns den streitgegenständlichen Schulweg als unzumutbar erscheinen lassen: Zum
Beleg der behaupteten gesundheitlichen Probleme seines Sohns legte der Beschwerdeführer
vor den Vorinstanzen noch lediglich einen knappen und nicht aussagekräftigen ärztlichen
Bericht des Kinderarztes von H vom 5. Juni 2024 vor, wonach dieser "einige orthopädische
Probleme" habe und "aus gesundheitlichen Gründen" nicht in der Lage sei, den Schulweg
von 2 km Länge zu meistern (zum Beweiswert von Arztberichten BGE 134 V 231 E. 5.1
mit Hinweisen). Vor Verwaltungsgericht reichte er zwei etwas detaillierte Berichte
betreffend den Gesundheitszustand seines Sohns nach, verfasst vom Leiter der
Kinderorthopädie der Klinik für Orthopädie und Traumatologie des Kantonsspitals
Winterthur (KSW) im Anschluss an eine Sprechstunde mit H und seiner Mutter Anfang
September 2024. Danach wurden bei dem Knaben "Nackenschmerzen" und "leichte
Adipositas" diagnostiziert. Es bestehe bei ihm zudem eine gewisse grobmotorische
Entwicklungsverzögerung und eine Kraftminderung sowie allenfalls eine leichte
Kopfschiefhaltung bzw. eine leichte linkskonvexe Schiefhaltung. Seine Halswirbelsäule sei
aber frei beweglich in sämtliche Richtungen. Die geschilderten Probleme mit den
Nackenbeschwerden seien wohl mechanisch erklärbar durch die sehr schlechte
Schulterkraft und nun auch verstärkt durch das lange Tragen eines Rucksacks.
Hauptproblem für H sei momentan jedoch eher der lange Schulweg. Für ihn und seine
Mutter sei wohl klar, dass eine vermehrte Aktivität und das Laufen wichtig wären für die
Gewichtsreduktion, sie berichteten aber sehr glaubhaft und kohärent, dass der lange
Schulweg für H momentan doch eine sehr grosse Belastung darstelle. Eigenen Angaben
bzw. den Angaben der Mutter zufolge traue er sich auch nicht mehr, den Schulweg mit dem
Fahrrad oder dem Trottinett zu absolvieren, da er in letzter Zeit mehrfach schwere Stürze
gehabt habe. Wegen Verletzungen im Gesicht sei er auch bereits auf der Notfallstation des
KSW gewesen. Ein "Wechsel ins Schulhaus in C" wird deshalb "wohl als sinnvoll"
erachtet. Entgegen der Beschwerde und im Widerspruch zu den unbegründeten Angaben
des Kinderarztes von H wird dem Knaben damit fachärztlich keine Diagnose gestellt,
welche gegen die Zumutbarkeit des Schulwegs vom und zum Schulhaus G spräche. Aus
den beiden jüngeren Berichten geht lediglich hervor, dass das lange Tragen des Rucksacks
auf dem neuen Schulweg bei H eigenanamnetisch vorbestehende Nackenschmerzen noch
verschlimmert habe. Von den vor Verwaltungsgericht geschilderten erheblichen
Beschwerden in den Füssen, den Knien und der Hüfte ist keine Rede und auch nicht davon,
dass H das Fahrradfahren aus gesundheitlich Gründen nicht möglich wäre oder Schmerzen
bereitete. Die diesbezüglichen subjektiven (Schmerz-)Angaben sind auch nicht durch den
fachärztlichen Befund hinreichend objektiv erklärbar. Im Rahmen der ärztlichen
Untersuchung des Knaben zeigte sich einzig eine deutliche Kraftminderung und eine
Druckdolenz im Bereich der Schultern, darüber ob letztere kausal auf den längeren



Schulweg zurückzuführen ist, wovon Mutter und Sohn ausgehen, vermochte der Facharzt
indes bloss zu spekulieren, nachdem der Sohn des Beschwerdeführers den Weg eigenen
Angaben zufolge nur am ersten und zweiten Schultag zu Fuss zurücklegte und seither von
der Mutter gefahren wird. Bei Durchsicht des ausführlicheren Berichts zuhanden des
Kinderarztes wird denn auch deutlich, dass das eigentliche Problem von H mit seinem
Schulweg aus fachärztlicher Sicht nicht medizinischer Natur ist, sondern dass ihm dieser
aus subjektiven Gründen zu weit ist ("Hauptproblem ist eher der lange Schulweg", "dieser
lange Schulweg [stellt] für H momentan doch eine sehr grosse Belastung" dar). Wie
dargelegt, bewegt sich der Schulweg jedoch für einen 12-Jährigen im Bereich des
Zumutbaren, dies gilt selbst unter der Annahme einer reduzierten Gehgeschwindigkeit von
H von bloss 3 km/h (40 Minuten). Zu Recht weist die Beschwerdegegnerin in diesem
Zusammenhang ferner darauf hin, dass insbesondere der gemeinsam mit den
Klassenkameradinnen und -kameraden zurückgelegte Schulweg für die
Persönlichkeitsentwicklung eines Kindes von grosser Bedeutung ist. In der Primarschule G
steht ausserdem an allen Wochentagen (ausser am Mittwoch) ein organisierter Mittagstisch
zur Verfügung. Der Sohn des Beschwerdeführers brauchte den Schulweg somit nicht
zwingend viermal pro Tag zurückzulegen.

E. 6.5.2
Als weitere Alternative steht dem Sohn des Beschwerdeführers die Möglichkeit offen, den
Schulweg zumindest an einigen Tagen mit dem Fahrrad zurückzulegen. Von einem Vorfall
abgesehen, sind die hiergegen angeführten "mehrfachen schweren Stürze" von H mit dem
Trottinett oder Fahrrad "in letzter Zeit" ebenso wenig belegt wie die Angriffe durch Hunde
auf dem Schulweg. Der einzige belegte Unfall von ihm ereignete sich im Jahr 2021. H zog
sich damals eine Verletzung am Mund und am Zahnfleisch zu. Seither will sich der Sohn
des Beschwerdeführers aus Furcht vor neuen Stürzen nur noch "von Zeit zu Zeit wieder
aufs Fahrrad getraut" haben. Seine Teilnahme an dem von der Schule organisierten
Parcours "Bikecontrol" von Swisscycling im Jahr 2022, welche nicht mehr substanziiert
bestritten wird, lässt aber entgegen der Beschwerde durchaus Zweifel jedenfalls an der
behaupteten grossen Angst von H vor dem Fahrradfahren aufkommen. Was die angeblich
ungenügenden Fahrfähigkeiten von H anbelangt, ist zudem einzuwenden, dass der neue
Schulweg objektiv betrachtet keinerlei Schwierigkeiten aufweist und sich seine
Klassenlehrerin laut der Beschwerdegegnerin bereit erklärte, ihn bei seinen
"Velokompetenzen" zu unterstützen. Auch legte er die – ihn über die L- und die G-Strasse
führenden – knapp 900 m zwischen den Schulhäusern E und I in C vor seinem Unfall "ab
und zu" mit dem Fahrrad oder dem Trottinett zurück, um zum Schwimm- oder
Englischunterricht ins letztgenannte Schulhaus zu gelangen.

E. 6.5.3
Bezüglich der im Weiteren als Argument gegen die strittige Schulzuteilung
hervorgehobenen Pollenallergie des Sohns des Beschwerdeführers ist schliesslich mit der
Vorinstanz einzuwenden, dass die Zumutbarkeit eines Schulwegs aufgrund einer
Gesamtbetrachtung über den Zeitraum eines ganzen Jahres zu beurteilen ist (VGr,
1. September 2020, VB.2020.00134, E. 3.4, und 10. Oktober 2007, VB.2007.00218,
E. 3.3.2). Sollte es H an einzelnen Tagen im Jahr aufgrund seiner Allergie trotz Einnahme
der verordneten Medikamente nicht möglich sein, den Schulweg zu Fuss oder mit dem
Fahrrad zurückzulegen, führt dies folglich nicht zur Unzumutbarkeit des Wegs. Das
behauptete Mobbing an der Schule G ist nicht belegt und hat schon deshalb bei der



vorliegenden Beurteilung unberücksichtigt zu bleiben.

E. 6.6
Der zu beurteilende Schulweg erscheint dem 12-jährigen Sohn des Beschwerdeführers bei
einer Gesamtbetrachtung demnach als zumutbar. Die dagegen vorgebrachten Gründe in der
Person des Knaben sind nicht hinreichend belegt bzw. vermögen – soweit belegt –
jedenfalls keine Unzumutbarkeit zu begründen. Blosse Wünsche und Ängste der
Schülerinnen und Schüler oder Eltern im Hinblick auf die Zuteilung sind kein
massgebliches Kriterium bzw. nicht ausschlaggebend, und es ist infolgedessen nicht zu
beanstanden, dass die Beschwerdegegnerin diesen vorliegend nicht entsprach, zumal sie
ihrerseits gewichtige sachliche Gründe für die gewählte Zuteilung hatte. Die
Schulhauszuteilung ist somit nicht rechtsverletzend.

E. 7
Nach dem Gesagten ist die Beschwerde abzuweisen.

E. 8
Ausgangsgemäss sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens dem Beschwerdeführer
aufzuerlegen (§ 65a Abs. 2 in Verbindung mit § 13 Abs. 2 Satz 1 VRG) und ist ihm keine
Parteientschädigung zuzusprechen (§ 17 Abs. 2 VRG).
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